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Frauen- und Kinderhandel
als sozialpolitisches Thema?'

Antworten aus dem Volkerbund und die Rezeption in der Schweiz

Edith Siegenthaler

Der Volkerbund wurde nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Ziel gegriindet, den
Weltfrieden zu bewahren. Er beschiftigte sich aber nicht nur mit politischen
friedenserhaltenden Massnahmen, sondern wurde auch in wirtschaftlichen, hu-
manitiren und sozialen Bereichen titig.* Der Kampf gegen den internationalen
Frauen- und Kinderhandel ist einer dieser weniger bekannten Bereiche.
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Europa erste Bemiihungen, den inter-
nationalen Handel mit Frauen zum Zweck der Prostitution, die white slavery, zu
bekampfen. Dabei gingen Feministinnen, welche die Abschaffung der Prostitution
sowie gleiche moralische Massstibe fiir Mann und Frau forderten, eine Allianz
ein mit Vertreterlnnen der Sittlichkeitsbewegung, die ihrerseits nationalistische
Angste vor der Schiindung der <eigenen> Frauen aufgriffen.’ Diese Bemiihungen
gipfelten 1904 und 1910 in zwei internationalen Abkommen, die nach dem Ersten
Weltkrieg in die Kompetenz des Vilkerbunds fielen.

Der Artikel untersucht im ersten Teil, ob und wie der Volkerbund im Bereich
des Frauen- und Kinderhandels soziale Fragen thematisierte und ob er sozial-
politische Empfehlungen machte. Im zweiten Teil befasst sich der Artikel
mit dem Einfluss der Volkerbunddiskussionen und -empfehlungen auf die
Schweiz. Um mogliche Ankniipfungspunkte der Schweizer Akteurlnnen an
die Diskurse im Volkerbund zu finden, stellt sich zunichst die Frage, welche
Vorstellungen und allenfalls sozialpolitische Emptehlungen der Vélkerbund
mit der Bekimpftung von Frauen- und Kinderhandel verband. Dabei liegt der
Fokus auf der Thematisierung sozialer Verhiiltnisse als Ursache fiir Frauen-
und Kinderhandel und aut der Frage nach der Rolle von Staat und Privaten.
Anschliessend wendet sich die Untersuchung der Frage zu, inwicfern sich die
Bundesbehirden auf diese Diskussionen bezogen. Dies einerseits im Bereich
des Schweizer Engagements gegen Frauen- und Kinderhandel und andererseits
im Bereich der Schweizer Sozialpolitik.
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Die Arbeit der Volkerbundkommission
gegen Frauen- und Kinderhandel

Die Volkerbundssatzung von 1919 legte in Artikel 23c¢ fest. dass der Vilkerbund
«with the general supervision over the execution of agreements with regard to the
traffic in women and children» betraut werde.* Aufgrund dieses Artikels berief
der Volkerbundsrat 1921 eine internationale Konferenz ein mit dem Zweck, die
bisherigen internationalen Bestrebungen im Kampf gegen den Frauen- und Kin-
derhandel zu biindeln. Die Konferenz setzte eine beratende Kommission ein, die
Commission consultative de la traite des femmes et des enfants (im Folgenden:
Konsultativkommission), welche fortan dem Vélkerbundsrat beratend zur Seite
stand.” Die Kommission nahm ihre Arbeit 1922 mit neun staatlichen Delegierten
und fiinf Vertreterinnen von Freiwilligenorganisationen aus dem Bereich der
Bahnhofhilfe (International Bureau for the Suppression of Traffic in Women and
Children, Association catholigue internationale des aeuvres de protection de la
Jeune fille, Fédération des Unions nationales des amies de la jeune fille, Jewish
Association for the Protection of Women and Girls) sowie der Organisations
internationales féminines, einem Zusammenschluss mehrerer internationaler
Frauenverbiinde, auf.®

Dabei orientierte sich die Konsultativkommission an den Konventionen, die vor
dem Ersten Weltkrieg geschaffen worden waren und arbeitete mit den bisherigen
Akteurlnnen in diesem Gebiet zusammen. Die zentrale Freiwilligenorganisa-
tion war das International Bureau for the Suppression of Traffic in Persons, das
als einzige Freiwilligenorganisation an der Konferenz von 1921 vertreten war
und dort den bisherigen Stand der Bekdmpfung von Frauen- und Kinderhandel
priasentierte. Das International Bureau besass seit 1900 mit dem Nationalcomité
gegen Frauen- und Kinderhandel auch einen Schweizer Ableger. Zu den Griin-
dungsmitgliedern des Schweizer Nationalcomités gehorten die zu einer ein-
flussreichen katholischen Freiburger Familie gehérende Suzanne de Montenach,
Prisidentin der Association catholique und ab 1922 in dieser Funktion Beisitzerin
in der Konsultativkommission, und der Genfer Ingenieur und Politiker Alfred
de Meuron, Prisident der Fédération abolitioniste intérnationale und Mitglied
einer Expertenkommission des Volkerbunds fiir die Untersuchung von Frauen-
und Kinderhandel in Europa und Amerika. Solche personelle und thematische
Kontinuititen — der sozialpolitische Katholizismus von Montenach, die auch den
Schweizerischen Katholischen Frauenbund mitgriindete, und das evangelisch-
sozialpolitische Netzwerk de Meurons, der sich nebst dem Blauen Kreuz auch in
der Genfer Konsumgenossenschaft und der Sozialberatung engagierte — erkliiren,
dass sich die Konsultativkommission an den ilteren Konventionen orientierte,
welche die strafrechtliche Verfolgung von Frauen- und Kinderhandel zum Ziel
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hatte. Bei niaherer Betrachtung lassen sich aber in der Zwischenkriegszeit auch
neue Tendenzen beobachten, die im Folgenden dargestellt sind.

Bereits die Konferenz von 1921 legte die Grundlage, um neben der strafrechtlichen
Verfolgung von Frauen- und Kinderhandel auch die dazu fiihrenden sozialen Ver-
héltnisse und allfallige Praventivmassnahmen zu diskutieren. In ithrer Schlussakte
nahm die Konferenz beispielsweise zu Themen rund um die Auswanderung Stel-
lung und thematisierte damit prekiire Situationen, in welchen migrierende Frauen
und Kinder der Gefahr ausgesetzt waren, Opfer von Frauen- und Kinderhandel zu
werden. Die Konferenz adressierte dabei ithre Forderungen nicht nur an staatliche
Akteure, sondern auch an private Vereinigungen. Sie forderte zwar einerseits
staatliche Interventionen, um die Rahmenbedingungen der Auswanderung zu
verbessern. Andererseits erhielten auch internationale Freiwilligenorganisationen
die Aufgabe, unterstiitzende Massnahmen durchzufiihren, etwa in der Betreuung
von abgewiesenen Migrantinnen.” Die Konsultativkommission verfolgte die 1921
bestimmten Themen weiter, indem sie von den einzelnen Staaten jihrliche Be-
richte iiber den Stand der Umsetzung der vereinbarten Massnahmen einforderte.
In der zweiten Halfte der 1920er-Jahre 6tfnete sich das Spektrum der behandelten
Themen aufgrund der Impulse, dic von einer Vélkerbundstudie zum europiischen
und amerikanischen Frauen- und Kinderhandel ausgingen. Diese soziologische
Studie wurde 1927 verdffentlicht und untersuchte Ausdehnung, Routen und Hin-
tergriinde des Frauen- und Kinderhandels in Europa und Amerika.® Aufgrund der
Diskussionen rund um die Studie behandelte die Konsultativkommission etwa
Themen wie Alkoholismus oder Frauenléhne.”

Anfang der 1930er-Jahre griff die Konsultativkommission schliesslich meh-
rere bereits frither behandelte Punkte wieder auf, unter anderem die Frage der
Heimschaffung von auslindischen Prostituierten. Diese Thematik verlor jedoch
ab Mitte der 1930er-Jahre an Wichtigkeit, weil die Konsultativkommission nun
die Abschaffung der Bordellprostitution empfahl: Je mehr Staaten eine solche
Politik iibernahmen, umso weniger Bordelle existierten, in welchen sich illegal
eingereiste, auslindische Prostituierte aufhalten konnten. Was sollte allerdings
mit den ehemaligen (Bordell-)Prostituierten geschehen?' Diese Frage gewann ab
Mitte der [930er-Jahre an Gewicht, so dass nun priventive Massnahmen gegen
Frauen- und Kinderhandel auf die Traktandenliste der Konsultativkommission
gelangten." Diese Entwicklung zeigt, dass die Akteurlnnen der Konsultativkom-
mission die sozialen Rahmenbedingungen des Frauen- und Kinderhandels ernst
nahmen. Es handelte sich dabei allerdings nur um einen von mehreren Diskurs-
stringen, die sich in der Arbeit dieses Vilkerbundgremiums verwoben. Wie breit
das Angebot an Losungsvorschligen fiir das Problem war, zeigt sich anhand der
Bemiihungen zur sozialen Reintegration von ehemaligen Prostituierten,
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Die Enquete zur «Hebung» von Prostituierten

Ende der 1930er-Jahre gab die Konsultativkommission eine Enquete in Auftrag
zur «Hebung» beziehungsweise «sittlichen Rettung» von fritheren Prostituierten.
Ziel war die Klarung, wie ehemaligen Prostituierten geholfen werden konnte, «a
reprendre une vie normale au sein de la collectivité»."” Grundsitzlich wurde in der
Enquete festgestellt, dass die soziale Reintegration ehemaliger Prostituierter in
den meisten Lindern von nichtstaatlichen, privaten und kirchlichen Akteurlnnen
getragen wurde. ' Die Enquete unterstrich aber auch, dass die staatliche Fiirsorge
fiir Bediirftige auch bediirftigen Prostituierten offen stehe und die Linderung von
Bediirftigkeit, Arbeitslosigkeit und Krankheit die Basis fiir die «Hebung» der
Prostituierten bilde. Sie stellte also einen Nexus zwischen dffentlicher Fiirsorge
und der Verhinderung von Prostitution her." Die von der Enquete vorgeschla-
genen Sozialreformen setzten auf drei Ebenen an und verschrinkten priaventive
mit repressiven Massnahmen: Erstens stellten die VerfasserInnen konkrete so-
rialstaatliche Forderungen zur Verbesserung der allgemeinen sozialen Lage von
Frauen der Unterschicht auf, indem sie die Reglementicrung von Arbeitszeiten
und Arbeitsbedingungen sowie eine Kranken- und eine Arbeitslosenversicherung
fiir Arbeiterinnen vorschlugen. Zweitens pathologisierten sie einen Teil der Pro-
stituierten und setzten diese einer verschiirften Kontrolle durch Psychiatrie und
Sozialarbeit aus. Hier sind jene konkreten Empfehlungen einzuordnen, die eine
enge Zusammenarbeit von Sozialarbeit, Psychiatrie und Medizin in Zentren zur
Behandlung von Geschlechtskrankheiten und in «Rettungsanstalten» vorsahen,
wobei die Prostituierten mit Ausbildung und Arbeit resozialisiert werden sollten.
Ganz im Sinn biirgerlicher Sozialreform empfahl die Konsultativkommission
zudem die Uberwachung von verurteilten Prostituierten statt deren Bestrafung.
Neben dieser tendenziell repressiven medizinisch-fiirsorgerischen Erfassung sollte
die Prostitution drittens durch das Verbot von Bordellen und die strafrechtliche
Verfolgung von Zuhiltern und BordellbetreiberInnen polizeilich-juristisch un-
terdriickt werden."”

Es wiire also moglich gewesen, aus der Enquete die Position abzuleiten, wonach
Sozialversicherungen dazu beitragen kinnten, die Prostitution zu bekampfen, weil
versicherte Arbeiterinnen weniger Gefahr liefen, in dieses Schattengewerbe abzu-
gleiten. Allerdings stellte diese Position nur eine Empfehlung aus einem Biindel
von vorgeschlagenen Massnahmen dar. Diesem konnte auch entnommen werden,
dass es sinnvoll sei, die «mentalen Defizite» von Prostituierten abzukliren, um
sie in separaten Anstalten einzusperren. Das Ubergewicht von kirchlichen und
privaten Initiativen in der Erhebung der Enquete konnte zudem den Schluss nahe
legen, dass Wohltfahrt weniger eine staatliche als eine private Aufgabe sei, dies
ganz im Sinn der Subsidiaritit in der christlichen Soziallehre.
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Einfliisse der Volkerbunddiskussionen auf die Schweiz

In der Schweiz fiihrte die Beschiftigung des Vilkerbunds mit Frauen- und
Kinderhandel dazu, dass das Land seine Position gegeniiber den entsprechenden
internationalen Abkommen revidierte. Vor der Volkerbundkonferenz von 1921
hatte sich die Schweiz aut den Standpunkt gestellt, wonach sie verbindliche
Konventionen gegen Frauen- und Kinderhandel erst dann unterzeichnen werde,
wenn das neue eidgendssische Strafgesetzbuch in Kraft sei. Denn damit wiirden
jene Gesetze auf Bundesebene eingefiihrt, die fiir den Beitritt zu den Konven-
tionen erforderlich seien.' Doch im Folgejahr revidierte der Bundesrat seine
Haltung. Er erklirte, nun nicht linger mit der Ratifikation der internationalen
Abkommen gegen Frauen- und Kinderhandel zuwarten zu kénnen.'” Ein Grund
datiir war vermutlich, dass die Schweiz sich um einen Sitz in der Konsulta-
tivkommission bemiihte, der kaum ohne die Ratifikation der entsprechenden
internationalen Abkommen zu bekommen war." Zudem stand die Schweiz
unter zunehmendem Druck von Seiten des Volkerbunds, der sich dadurch
manifestierte, dass die Expertenkommission des Volkerbunds im Rahmen ihrer
Frauen- und Kinderhandels-Studie auch die Schweiz besuchte.”

Das eilig erlassene «Bundesgesetz betretfend die Bekdmpfung des Frauen- und
Kinderhandels und der unziichtigen Verdffentlichungen» von 1925 machte den
internationalen Frauen- und Kinderhandel zu einem expliziten Straftatbestand in
der Schweiz. In den Stinde- und Nationalratsdebatten zum Gesetz massen die
Redner privaten Hilfeleistungen besonderen Wert bei. So warnte Suzanne de
Montenachs Ehemann, der Freiburger Stinderat der Katholisch-Konservativen
Georges de Montenach, zusammen mit seiner Frau 1897 Griindungsmitglied der
Bahnhofhilfeorganisation Association catholique, ausdriicklich davor, den Schutz
von Frauen und Kindern zu verstaatlichen. In der Konsultativkommission gibe
es Bestrebungen, diesen Schutz zu sékularisieren, was zur Folge hiitte, dass sich
nur noch eine biirokratische Administration und nicht mehr «des coeurs dévoués
et émus» um die Midchen kiimmern wiirden.”” Wichtiger als die rhetorisch her-
vorgehobene Betreuung der Madchen war aber wohl die Angst vor der drohenden
Sikularisierung. Denn durch die Verstaatlichung der Betreuungsangebote hitten
die privaten, konfessionell gepragten Institutionen wie die Association catholique
an Einfluss verloren.

Ab 1937, als die Schweiz Mitglied der Konsultativkommission wurde, konnte sie
ihr Engagement auf die internationale Ebene ausdehnen. Im Bericht der Schwei-
zer Delegation iiber die Tagung der Konsultativkommission von 1939 besprach
Walter Rickenbach, Zentralsekretir der Schweizerischen Gemeinniitzigen Gesell-
schaft,”" ausfithrlich die Diskussion der Enquete zur «Hebung» von Prostituierten.
Dabei unterstrich er, dass die Konsultativkommission von den «bisherigen mehr
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repressiven Massnahmen» wegkommen und zu Priventivmassnahmen tibergehen
wolle. Als Beispiele dafiir ziihlte er psychiatrische Massnahmen, die Beratung,
die Forderung der Bahnhothilfe und die Ausgestaltung von Freizeiteinrichtungen
auf. erwiihnte aber die materielle Absicherung von Arbeiterinnen durch Sozial-
versicherungen nicht, wie sie die Enquete auch vorgeschlagen hatte.*

Als Kommissionsmitglied musste die Schweiz zur Enquete Stellung nehmen. Fiir
diese Stellungnahme war ebenfalls Rickenbach zustindig, der die Publikation zur
Vernchmlassung an Johannes Ninck, Plarrer aus Winterthur und Prisident des
Nationalcomités gegen Frauen- und Kinderhandel, schickte. Ninck hob in seiner
Antwort ebenfalls nicht die Vorschlige fiir sozialstaatliche Massnahmen hervor,
sondern die erzieherisch-moralischen Aspekte: Er betonte die Niitzlichkeit von
«grossen Anstalten», die in einem Geist der christlichen Nichstenliebe gefiihrt
wiirden, um Prostituierte umzuerzichen.”

Symptomatisch fiir diese Haltung ist auch diec Wahl der fiir die Enquete zustiin-
digen Stelle innerhalb der Bundesverwaltung. Der Bundesanwalt, der bisher
alle Anfragen des Volkerbunds beziiglich Frauen- und Kinderhandel zuhanden
des Eidgenossischen Politischen Departements beantwortet hatte, bezeichnete
sich bei der Enquete zur «Hebung» der Prostituierten als nicht zustindig und
iibergab die Erhebung der Daten an das Eidgendossische Gesundheitsamt.** Auf
der Stufe der Bundesverwaltung lisst sich also eine Verschicbung der Kompe-
tenzen beziiglich Frauen- und Kinderhandel beobachten, welche die thematische
Verschiebung auf der Ebene des Volkerbunds widerspiegelte. Interessanterweise
war es eine Kompetenzverschiebung von der Polizei zur Medizin und nicht zur
Sozialpolitik. Die Schweiz entschied sich damit nicht fiir eine sozialstaatliche,
sondern fiir eine medizinische Betrachtung des Problems der «Hebung» und
«Rettung» der Prostituierten.

Gleichzeitig wurde die Prostitution an sich im eidgendssischen Strafgesetzbuch
von 1935 straffrei, withrend die Anlockung zur Prostitution einen Straftatbestand
bildete.”> Damit entsprachen die schweizerischen Akteure dem internationalen
Trend zur Abschaffung der Bordellreglementierung und zur Straffreiheit der Pro-
stituierten — zumindest vordergriindig. Das primiire Ziel dieser Regelung war aber
wohl —analog zur Tolerierung von Homosexualitat im StGB** —, die Prostitution
aus dem offentlichen Raum zu verbannen und unsichtbar zu machen.

Sozialpolitische Volkerbundempfehlungen und die Schweiz
Hinweise auf sozialpolitische Vorschlige der Konsultativkommission sind in

den offiziellen Schweizer Dokumenten der Zwischenkriegszeit spirlich. Und
die wenigen, die sich zu den sozialen Rahmenbedingungen von Frauen- und
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Kinderhandel finden, tauchen in den Berichten des Bundesblattes iiber die
Volkerbundsversammlungen und die Arbeit der Konsultativkommission auf.
1931 sprach das Bundesblatt erstmals die sozialen Umstinde von Frauen- und
Kinderhandel an: «Die [VOlkerbunds-|Versammlung |.. .| dankt dem Komitee fiir
den Frauen- und Kinderhandel fiir seine Tatigkeit |...] zumal gegenwirtig, wo
Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Notlage der Titigkeit der Madchenhandler
Vorschub leisten.»*” Der Bericht von 1935 enthielt weiter Hinweise auf die
Diskussionen iiber die «sittliche Rettung» von Prostituierten. Zudem erwiihnte
er den Vorschlag der Konsultativkommission «soziale Hilfeleistungen zugunsten
der russischen Frauen in Kharbin [Harbin]»** auszurichten, sofern daraus keine
Kosten fiir den Volkerbund entstiinden. Mit diesem philantropisch anmutenden
Projekt reagierte die Konsultativkommission auf die Bestiirzung tiber die Lage
der seit der Oktoberrevolution von 1917 nach Nordchina geflohenen Russin-
nen.”” Ein Jahr spiter berichtete der Bundesrat iiber verschiedene Vorschlige
in der Volkerbundsversammlung, die auf eine umfassendere Bekimpfung des
Frauen- und Kinderhandels mit strukturellen nationalstaatlichen Massnahmen
abziclten.™ Die Enquete der Konsultativkommission zur «Hebung» von Pro-
stituierten wurde allerdings nur am Rande erwiihnt und die vorgeschlagenen
sozialpolitischen Massnahmen blieben im Bericht des Bundesrats ungenannt.”'
Dass sich keine weiteren Hinweise auf die Konsultativkommission und ihre
Arbeit finden, mag mit dem zunehmenden Prestigeverlust des Vélkerbunds
zusammenhangen. Der Bezug auf Vorschlige des Vilkerbunds hitte in dieser
Konstellation sozialpolitischen Forderungen kein zusitzliches Gewicht verliechen.
Wichtiger ist aber wohl die allgemeine Politik der Schweiz beziiglich sozialer
Fragen, die in der Zwischenkriegszeit auf eidgendssischer Ebene wenig ent-
wickelt war. In dieses Bild passt, dass die Schweiz entgegen der Vorschliage der
Konsultativkommission in der Zwischenkriegszeit keine Bemiihungen machte,
den sozialen Schutz fiir Frauen auszubauen: Mitte der 1930er-Jahre war nur
knapp die Hilfte der arbeitstiitigen Frauen krankenversichert, was 17 Prozent
der weiblichen Bevolkerung entsprach.*” Frauen, die in den 1920er- und 30er-
Jahren durch den Riickgang der Textilindustrie besonders von Arbeitslosigkeit
betroffen waren, waren zudem auch seltener gegen Arbeitslosigkeit versichert
als Miinner. Das Gesetz zur Arbeitslosenversicherung von 1942 schriinkte die
Versicherungsfiahigkeit der verheirateten Frauen zusiitzlich ein. Die Einfithrung
der AHV 1948 brachte Verbesserungen fiir Witwen mit kleinen Kindern und
iber 50-jihrige Witwen, aber nicht fiir ledige und geschiedene Frauen.*

Die sozialstaatlichen Vorschlage des Volkerbunds zur Privention von Prostitu-
tion, stiessen in der Schweiz also nicht auf fruchtbaren Boden. Dies obwohl es in
der Schweiz durchaus eine Tradition gab, die Prostitutionsbekidmpfung mit der
Verbesserung der sozialen Umstinde zu verkniipfen. Maurice Veillard von Pro
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Familia Vaud, Jurist und tiberzeugter Kampfer gegen Prostitution, setzte sich
gemeinsam mit Walter Rickenbach von der Schweizerischen Gemeinniitzigen
Gesellschaft fir staatliche Familienzulagen analog zur Erwerbsersatzordnung
ein. Mit dem Verfassungsartikel zum Familienschutz von 1945 blieben aber die
Ausgleichskassen in der Hand von Arbeitgebern und Kantonen, was nationale
Lésungen bis heute weitgehend verunmoglichte.” Die Entstehung des schwei-
zerischen Sozialstaats war also nicht nur in der Familienpolitik, sondern auch in
der Altersvorsorge und in der Arbeitslosen- und der Krankenversicherung stark
geprigt von privaten, dezentralisierten und regional sehr unterschiedlichen Lo-
sungen.* Dies liess sich gut mit dem Subsidiarititsprinzip vereinbaren,” wonach
Unterstiitzung auf den unteren Stufen der Staatsorganisation beziehungsweise
in der Familie als kleinste Zelle des Staats geregelt werden soll. Die Familien-
vorstellung basierte auf dem Erndhrer-Hausfrau-Modell, was eine hierarchisierte
Anspruchsberechtigung nach Geschlecht, Zivilstand und Erwerbstatigkeit legi-
timierte.” In einem solchen schweizerischen Umfeld boten die Vorschlige des
Volkerbunds zur sozialstaatlichen Absicherung von Frauen zu wenig Ankniip-
fungspunkte zur Umsetzung.

Neue Diskussionen mit begrenzter Reichweite

Die Konsultativkommission des Volkerbunds bot in der Zwischenkriegszeit
ein Forum, um verschiedenste Ansichten und Moglichkeiten zur Bekampfung
von Frauen- und Kinderhandel beziehungsweise von Prostitution zu diskutie-
ren. Das fiihrte dazu, dass erstens diese Ansichten und Moglichkeiten einen
gewissen Bekanntheitsgrad erhielten. Zweitens verlieh es diesen Moglich-
keiten potenzielles diskursives Gewicht, das von den einzelnen Nationalstaaten
beansprucht werden konnte, um ihre nationale Politik zu rechtfertigen. Eine
der diskutierten Moglichkeiten war die verbesserte soziale (Ver-)Sicherung
von Frauen und damit verbunden die Ansicht, dass Frauen- und Kinderhandel
letztlich ein soziales Problem sei. In der Schweiz war diese Perspektive jedoch
in der Zwischenkriegszeit nicht anschlusstihig und wurde vorderhand nicht
weiterverfolgt.

Grundsitzlich schirfte die Konsultativkommission in ihrer Arbeit und insbeson-
dere in der Auseinandersetzung mit der Frage der «Hebung» von Prostituierten
den Blick fiir Lebensrealititen von Frauen aus der Unterschicht im Kontext
der kriegs- und krisenbedingten zeitgendssischen Verwerfungen. Die Diskus-
ston von sozialen Fragen stand in der Konsultativkommission jedoch nicht im
Zentrum und sozialstaatliche Interventionen bildeten nur eine Kategorie unter
verschiedenen moglichen Massnahmen. Solche Uberlegungen zum Zusammen-
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hang zwischen sozialstaatlichen Interventionen und Frauen- und Kinderhandel
flossen in der Schweiz weder in die Diskussionen um die gesetzliche Regelung
des Frauen- und Kinderhandels noch in die Debatten iiber eidgendssische
Regelungen fiir soziale Fragen ein. Das lédsst sich einerseits damit erkliren,
dass der Volkerbund keine verbindlichen Empfehlungen fiir interne nationale
Angelegenheiten machen konnte. Andererseits wurde die Enquete zur «Hebung»
der Prostituierten, die Vorschlige fiir Sozialversicherungen enthielt, zu einem
Zeitpunkt publiziert, als der Ruf des Volkerbunds bereits angeschlagen war:
Die politischen Spannungen hatten sich verschiirft, ohne dass der Volkerbund
seine friedenssichernde Funktion hiitte wahrnehmen und darauf Einfluss nehmen
konnen. Deshalb schien es Ende der 1930er-Jahre nicht mehr ratsam, sich auf
die Unterstiitzung durch den Volkerbund zu beziehen, wenn einem Argument
Gewicht verlichen werden sollte. In den Dokumenten der Bundesverwaltung
finden sich nur vereinzelt Referenzen auf die Diskussion von sozialen Fragen im
Volkerbund. Dass sich diese Diskussionen in der Schweiz nicht niederschlugen,
ist auf zwei hauptsichliche Tendenzen der schweizerischen Sozialpolitik in der
Zwischenkriegszeit zuriickzufithren: Ein Grund liegt in der Priorisierung der
Familie in der Schweizer Sozialpolitik der Zwischenkriegszeit und in der damit
einhergehenden Favorisierung des Modells des minnlichen Ernéhrers.™ Eine
Verbesserung der sozialen Lage von Frauen unabhingig von threr Familie war
in dieser Konstellation kaum maoglich. Besser anschlussfiahig waren die Ideen
zur Umerziehung sowie zur medizinischen und psychiatrischen Behandlung
von Prostituierten. Diese Tendenz zeigte sich auch in der Behandlung anderer
als deviant wahrgenommener Gruppen.*

Ein weiterer Grund fiir die mangelnde Rezeption der sozialpolitischen Vorschlige
des Volkerbunds bestand darin, dass fiirsorgerische Titigkeiten, die in staatliche
sozialpolitische Massnahmen hétten verwandelt werden konnen, teilweise bereits
von privaten beziechungsweise kirchlichen Organisationen ausgefiihrt wurden.
Diese Kreise befiirchteten, die Verstaatlichung der sozialen Aufgaben fiihre zu
einer Sikularisierung und damit zu weniger Einflussméglichkeiten fiir die kirch-
lich gepriigten und konfessionell segregierten Institutionen. Gleichzeitig war es
fiir den Bundesstaat und die Kantone finanziell giinstiger, wenn sie die sozialen
Aufgaben privaten Organisationen tiberlassen konnten. Diese Konstellation bot
nicht-staatlichen und zivilgesellschaftlichen Vereinigungen Einflussmoglichkeiten
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, wie die Beispiele von Walter
Rickenbach oder Suzanne de Montenach zeigten. All dies fiihrte dazu, dass die
sozialpolitischen Vorschlige des Volkerbunds zur Verhinderung des Frauen- und
Kinderhandels in der Schweiz der Zwischenkriegszeit in der institutionellen
Politik und in der Gesetzgebung nicht anschlussfihig waren.
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Résumé

La traite des femmes et des enfants comme enjeu de politique
sociale? Les réponses de la Société des Nations et leur réception
en Suisse

Cet article analyse les efforts déployés au niveau international durant I’entre-deux-
guerres pour combattre la traite des femmes et des enfants ainsi que leur impact
en Suisse. Ces discussions sont tout d’abord traitées au niveau international,
notamment au sein de la Commission de la Société des Nations contre la traite des
femmes et des enfants et plus spécifiquement dans le cadre d’une enquéte de la
Société des Nations sur la réintégration des prostituées. Cette enquéte préconisait
des mesures visant & améliorer la situation sociale des femmes des couches sociales
défavorisées, une meilleure prise charge médicale et assistantielle des prostituées,
ainsi que des poursuites pénales pour combattre la prostitution organisée.

Le cas de la Suisse permet de comprendre la réception des débats de la Société
des Nations et la transmission au niveau national des mesures préconisées par la
Commission contre la traite des femmes et des enfants. Ces mesures ne purent
pratiquement pas étre mises en ceuvre en Suisse, notamment parce que les débats
suisses de politique sociale se focalisaient avant tout sur la protection de la famille
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et ne prenaient pas en compte les besoins des femmes de maniére autonome. Ces
derni¢res devaient étre certes aidées, mais dans le cadre de la famille. De plus, des
organisations charitables privées ¢taient déja actives sur ce terrain et résisterent
avec opinidtreté contre des interventions étatiques qui auraient signifié a la fois
une sécularisation de leurs pratiques ainsi qu’une perte générale d’influence.

(Ubersetzung: Matthieu Leimgruber)



	Frauen- und Kinderhandel als sozialpolitisches Thema? : Antworten aus dem Völkerbund und die Rezeption in der Schweiz

